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1922 und dem beim nächsten Verkaufe des 
Grundstückes erzielten Preise im Jahre des 
Verkaufes als Kapitalgewinn im Sinne von 
Art i .gö, Ws. 1. l i t. 6 der Erwerbssteuer untev 
liegen wird, die 20 mal so hoch ist als die Vev 
mögenssteuer. 

I n Bezug auf die Bewertung'der Viehhabe 
werden für die Steuerpflichtigen folgende, von 
inländischen Sachverständigen zusammenge-
stellten Zahlen, nützlich sein (Wert am 31. 
zember 1922): 
Kühe F r . 500—600. 
Rii lder über 2 Jahre F r . 300—400. 
Rinder 1—2 Jahre: F r . 200—300. 
Jungvieh Y2—I J a h r : F r . 150—200. 
Kälber nach Alter F r . 50—150. 
Zuchtstiere nach Quali tät F r . 600—1500. 
Ochsen nach Alter F r . 300—300. 
Pferde F r . 300—900. 
Schweine nach W e r F r . 80—200. 
Ferkel und Fasel F r . 15—30. 
Ziegen F r . 40—60. 
Schafe F r . 30—70. 
Bienenvölker F r . 40. 

Eine gewisse Schwierigkeit wird vielerorts 
die Bewertung des Hausrates bereiten. Uni 
den Steuerpflichtigen Anhaltspunkte zu- geben 
hat die Steuerverwaltung in Verbindung mit 
Sachverständigen folgende für sehr einfache 
Verhältnisse berechnete Zusammenstellung ge-
macht: 

S c h l a f z i m m e r : 
1 Bett mit Bettzcugzugehören und 

Bettlväsche . F r . 120 
1 Nachttisch „ 25 
2 Stühle „ 15 
1 Kominode „ 40 
1 Schrank „ 50 

Zusammen Fr . 250 
W o h n z i m m e r : 

1 Tisch Fr . 25 
4 Stühle „ 30 
1 Kanapee (Sofa, Divan) „ 80 
1 Kredenz „ 50 
Uhr und Schmuckgegenstäilde „ 50 

Zusammen Fr . 235 
K ü ch e n a u s st a t t u n g : 

1 Küchentisch Fr . iv 
2 Hocker ,, 5 
1 Küchenschrank „ 50 
Küchengeräte, Bestecke, Geschirr usw. ,, 150 

Zusammen F r . 220 
,3>K eingesetzten Werte gelten unter der 

Voraussetzung, daß das Mobi l iar aus Tannen-
holz in einfachster Ausführung hergestellt und 
seit längerer Zeit in Gebrauch sei. Mobi l iar 
aus Hartholz ist um etwa 70% höher zu be
werten. Wo mehr Mobi l iar vorhanden ist, als 
in der Aufstellung angegeben, wo das Mobi l iar 
neu oder fast neu ist und insbesondere dort, 
wo dasselbe reicher ausgestattet ist (da wo 
wertvolle Wäschevorräte, antike, geschnitzte oder 
eingelegte Möbel oder Kunstgegenstände uslv. 
vorhanden sind) sind natürlich entsprechend 
höhere Werte einzusetzen. 

I n Bezug auf den Schuldenabzug wird dar-
auf aufmerksam gemacht, das, derselbe anläßlich 
der Einschätzung einer sehr genauen Kontrolle 
unterzogen werden wird. 

Das liechtensteinische Volk hat durch die 
Annahme des Steuergesetzes einen schönen und 
allenthalben anerkannten Beweis seiner politi-
schen Einsicht und Opferfreudigkeit geleistet. 

T ie Steuerverwaltung ist überzeugt, daß es 
auch die Probe dieser Gesinnung bei Anlaß der 
Steuererklärung bestehen wird. Diese lieber-
zeugung wird dadurch bestärkt, daß auch die 
Stellungnahme der Minderheit, die gegen die 
Annahme des Steuergesetzes stimmte, nicht 
von mangelndem Opferwillen diktiert war, 
sondern nur vom Wu-tsche, einige nach ihrer 
Auffassung mangelhafte Punkte des Gesetzes zu 
korrigieren. Daß solche Korrekturen, wenn die 
Durchführung der Steuer die Zweckmäßigkeit 
und Möglichkeit erweist, erfolgen sollen, hat 
die Regierung bereits zugesagt. 

Liechtenstein 
Bericht aus den Regierungssitzungen. 

1. Der Weiterbau der Straße nach Triefen-
berg soll im Offertwege vergeben werden. Ende 
der Konkursfrist 31. März 1923. mittags 12 
Uhr. Bedingung ist, daß nur Arbeiter beschäf-
tigt werden, die von der Arbeitsnachweisstelle 
empfohlen sind. Arbeitsbeginn 5. Ap r i l 1923, 
Führung der Interessenten geschieht am 25., 
26. und 27. März jeweils durch Forstmeister 
Hartniann. Die Konkurrenz am Straßenbau 
soll den Arbeitern bessere Arbeitsmöglichkeiten 
schaffen. 

2. Für die Wohnung im Vaduzer Zollhaus 
ist keine Offerte eingegangen. 

3. Der Art. 29 des Steuergesetzes soll am 
10. Apr i l 1923 in Kraft treten. 

4. Die Poliz/sten sollen auch auf den Bettel 
Einheimischer ein wachsames'Auge haben. ' , 

5. Die Gemeinden werden an die ihnen ge-
setzlich obliegende Pflicht zur Unterstützung ar-
mer Bürger erinnert, da die landschäftlichen. 
Fonde nicht mehr so unterstützungskräftig sind, 
wie früher. 

6. Bezüglich der Möglichkeit, zur Nachtzeit 
mit dem Unterland telephonisch verkehren zu 
können, wird mit den kompetenten Behörden 
verhandelt. 

7. Eine Beschwerde von Balzers wegen Z u -
Weisung von Genieindeboden an einen Bürger 
wird abgewiesen. 

Autogrcnzgebi'chren. c. Durch das neue 
Steuergesetz treten die alten Autotaxen außer 
Kraft und wurde eine Autosteuer eingeführt. 
Dann wurde davon gesprochen, daß zur Kon-
trolle der das Land durch- und befahrenden 
fremden Autos eine sogen. Kontrollgebühr 
eingeführt werden soll. Diese Kontrollgebühr, 
die sicher ein nettes Sümmchen abwerfen 
dürfte, soll demnächst zur Einführung gelan
gen. — 

Arbeitszeitverkürzung. E s verlautet, daß 
infolge Absatzschwierigkeiten die hiesigen Tex-
tilfabriken zur Arbeitszeitverkürzung, vorläufig 
um einen weiteren Tag, gezwungen sind. S i e 
würden in diesem Falle nur mehr drei Tage 
betrieben. Keine rosigen Aussichten. 

Liechtensteinisches Adreßbuch. (Einges.) So -
eben fliegt mir ein Stück des neuen liechten
steinischen Adreßbuches in die Hände. „Gut 
D ing braucht Weile". S o scheint es' auch beim 
Adreßbuch geworden zu sein. Beim Durchblät-
tern des Bundes habe ich gefunden, haß das-
selbe überaus praktisch eingeteilt ist. Eingelei-
tet wird das Buch durch einen kleinen i l lu-
strierten Führer durch das Land : es folgen die 
Verzeichnisse unserer Behörden, ein Telephon-
Verzeichnis, Namensverzeichnisse sämtlicher 
Landesbewohner nach Gemeinden (und in die-

sem Rahmen wieder nach dem Alphabet und 
nach Hausnummern) geordnet. Branchen-Ver-
zeichnisse und am Schlüsse ein Gesamt-Einwoh-
nerverzeichnis, ein Gesamtbranchenverzeichnis, 
ein Gesanib-Vereinsverzeichnis vom ganzen 
Lande und eine Karte des Fürstentums. Das 
Buch präsentiert'sich in einem roten Kaliko-
Leinen-Einbande mit dem Schloß Vaduz an 
der St irne recht würdevoll und ist auch sonst 
mit! recht guten Bi ldern aus unserer Heimat 
geschmückt. 

Handel und Verkehr zu heben, unser Land' 
auch über die Grenzen hinaus immer mehr be-
kannt zu machen, ist der Zweck des Adreß-
buches. Möge dieser Zweck erfüllt werden zu 
Nutz und Frommen unserer lieben Heimati 

Radfahrer. (Einges.) Unsere Radfahrer 
müssen, wenn sie nach Oesterreich fahren wol-
len, 80 Goldkronen deponieren, während Oe-
sterreicher umgekehrt nur F r . 10 deponieren. 
Sollte da nicht gleiches Maß gehalten und ein 
Depot von 80 Franken verlangt werden? — 
Endlich sollte die Einreise von Oesterreich her 
vielleicht etwas erschwert werden, weil zuviel 
unbekannte Leute sich Hierlands aufhalten. 

Baduz. A n t w o r t . Firmabezeichnung. 
Nach 8 34 der noch geltenden Gewerbeordnung 
sind Gewerbetreibende verpflichtet, sich einer 
entsprechenden äußern Bezeichnung auf ihren 
festen Betriebsstätten zu bedienen und sind be-
rechtigt, demgemäß ihre Waren zu bezeichnen. 
Sie dürfen jedoch die F i rma, das Wappen oder 
die besondere Bezeichnung anderer Gewerbe-
treibender nicht nachahmen und haben sich aller 
Handlungen zu enthalten, welche gegen Treu 
und Glauben verstoßen und das Publikum zu 
täuschen geeignet sind. 

Anregung aus Mauren. (Einges.) Wie 
wäre es, wenn unsere Gemeinde, die noch im 
Besitze von größerer Barschaft aus Einbürge-
rungsgeldern steht, solche Gelder verwenden 
würde, um eine Brettsäge zu erbauen? 

Die alte Falle könnte man stehen lassen, 
bis die neue erbaut ist und nachher abtragen. 

Für eine große Gemeinde wie Mauren ist 
eine richtige Säge ein Bedürfnis. Daß die ge-
genwärtige Einrichtung nicht mehr taugt, weiß 
jeder Bürger. Insbesondere ist zu berücksichti-
gen, daß die Brettsäqe das einzige Unterneh-
inen bei uns ist. welches alljährlich einen. schö-„ 
um Ueberlchus; in die Gemeindekassa abwerfen 
kann. E i n Kapital ist sohin rentabel angelegt 
lind gar viel kostet so ein neues Holzgerippe 
nicht, wo das Bauholz aus dem Gemeindewald 
entnommen und auf der alten Säge zugeschnit-
ten werden könnte. 

Auch hätten wir Verdienstgelegenheit der-
zeit sehr nötig. Frisch ans Werk! 

Mauren. (Einges.) I n der Woche nach dem 
Weißen Sonntag soll bei uns eine Volksmis-
sion abgehalten werden. 

Notiz. Verschiedene Artikel mußten für die 
nächsten Nummern zurückgelegt werden. 

Schweizerisches. 
Die Nuhrbeseimng und die Schwei,. Der 

Bundesrat hat sich in der Freitagssitzung neuer-
dtngs mit den Rückwirkungen befaßt, die sich 
aus der Ruhraktion auf die wirtschaftliche Lage 
der Schweiz ergeben. Der Bundesrat hat dabei 
festgestellt, daß die Möglichkeit vorhanden ist, 
daß die Einfuhrbewilligungen für neutrales Gut 
in. Zukunft etwas weitherziger erteilt werden. 

Harrar greift sich an die Stirne. 
„Du schweigst, Harrar!" fragt der Alte düster. 
„NeinI Ich schweige nicht! Die Katze von.Cho 

hör hat euch belogen! Vater Howe, sie ist Rahu's 
Tochter!" 

„Aber sie hat meinen Sohn geliebt und will ihn 
rächen Harrar, gib seinen Dolch her! Du hast 
ihn geraubt I" 

„Er hat ihn mir geschenkt als heiliges Anden-
ken!" - . 

«Wofür — nicht einmal, seinem Vater würde er 
ihn oĥne weiteres geschenkt haben — Wofür?" 

„Ich — kann es selbst nicht sagen, ich glaube: 
Aus reiner Freundschaft!" 

„Nicht einmal eine Ausrede! — Gib ihn Herl 
Er gehört nicht an den Gürtel seines Mörders!" 

„Vater Howe! Dich hat das Alter mit Irr-
sinn W'gnet! Nur meiner Leiche wirst , du den 
Dolch «ntreiben — Hier ist «rl — Wer holt ihn 
aus der Hand des Jägers von Hador?" 

„Ich!" — kreischt Raha wie ein Raubvogel auf 
— „mit 'diesem Dolche Will ich dir die Äugen, aus-
stechen, Sie den Tod Owinars geschaut, haben!" 

„Hole ihn — Kröte!" 
„Das geht ganz einfach — schau mal: So!" 
Mit glühenden Augen schleicht Raha lauernd zu 

ihm heran, als ob sie mit ihm einen Ringkampf 
eingehen wollte. Die schlaue Hexe erreicht ihr Ziel: 
denn Harrar behält sie so scharf im Auge, dab er 
der Umgebung nicht achtet. Wie er sie ruhig er» 
wartet, erhält er von hinten eine Schlinge. Wie 
der Blitz greift er darnach, noch ehe sie zugezogen 
werden kann: 

„Feiglinge! Die Viper von Chohor muß euch 
helfen, einen Jäger von Hador. zu besiegen, Schande 
über diese " 

Da erhält er eine zweite Schlinge und zugleich 
wird er von hinten gepackt — ein Schrei — der 
Dolch Owinars hat getroffen! In wildem Knäuel 
ringen sehnige Wildgestasten mit dem Athelten von 
Hador: Hiebe, fallen, Gelenke knacken, würgendes 
Aechzen durchdringt den Lärm. Noch hat Harrar 
eine Hand frei — aber eine Schlinge ließt sich um 
den Hals • — der Atem behemmt und lähmt ihn, und 
unter einem halbparierten Keulenschlage sinkt er 
zusammen: aber noch ist der Kampf nicht vollendet. 

— Im Falle hat sich die Schlinge ein wenig ge-
lockert — dies genügt, dem gewandten Jäger, einem 
Gegner — knack! — den Arm. auszurenken und 
der Schönen von Chohor, die sich wie eine Furie 
gebärdet, mit dem Fuße einen' saftigen Kuß ins 
Gesicht zu versetzen — nun aber ist er von Riemen 
und Sehnen eingeschnürt wie ein Wickelkind: seine 
Arme und Fübe werden gebunden und die Hals-
schlinge frei gegeben, denn bereits ist sein -Gesicht 
blau angelaufen und die starrenden Augen treten 
aus ihren HöHlen. Lange, lange holt er Atem, dann 
schaut er mit einem wehen Blicke zu Howe empor: 

„Howe, du hast deinen Sohn unglücklich ge-
macht! Du hast ihn unschuldig vertrieben und in 
den Tod gejagt, und nun überfällst du seinen — 
Freund " 

„Seinen Mörder!" — 
„Seinen Freund, auf die Verdächtigung und 

Lüge eines Wesens hin, das. > sein Dasein deinem 
Todfeinde verdankt!" 

„Gerade dieser Umstand gibt mir Gewähr, für 
die Wahrheit ihrer äöorie!" •, 

(Fortsetzung folgt.) 
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